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Erläuterung zum Entwurf 
zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr.16 

 „Industriegebiet Mecklar-Meckbach“  
der Gemeinde Ludwigsau im Bereich der Teilfläche 3 

 
Die 5.Änderung bezieht sich auf den Bereich der GI 3 Fläche. Hier soll der Höhenbe-
zugspunkt konkretisiert werden. Als Festpunkt wird der Kanaldeckel mit der Bezeich-
nung S5 mit einer NN Höhe von 197,87 m üNN festgeschrieben.  
Auf diesen Höhenfestpunkt bezieht sich die maximale Gebäudehöhe von 17,30 m.  
 
 

 
Lage des Bezugspunktes 
 
 

 
Konkretisierung der textlichen Festsetzung 
 
Stand Mai 2022 


